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Checkliste für Treffen-Veranstaltungen 

Vorlage zur Genehmigung beim NOEPS 

 

Datum der Veranstaltung:  

Veranstalter:  

Vereinsnummer: 2 -  

Nennschluss:  

Kontaktadresse des 

Veranstalters: 

 

Kontaktperson:  Kontaktdaten:  

Telefon 

Email 

Fax 

 

Richter/Aufsichtsperson:  

Parcoursbauer:  

Tierarzt:  

 

Austragungsplatz 

Geländebeschreibung: 

 

 

Dressur                                                  Springen 

------- x ----------- m                               ------- x ----------- m 

 

------- x ----------- m                               ------- x ----------- m                                                                        

Vorbereitungsplatz: 

 

 

Dressur                                                  Springen 

------- x ----------- m                               ------- x ----------- m 

 

------- x ----------- m                               ------- x ----------- m                                                                        

 

Ausländische Teilnehmerinnen benötigen für die Verbringung von Equiden eine amtliche Gesundheits- 

bescheinigung, gemäß der Richtlinie des EU-Rates 2009/156/EG, Anhang II. 

Alle TeilnehmerInnen und BesucherInnen (egal in welcher Funktion) erteilen bei der Anmeldung oder Zutritt zum 

Veranstaltungsort die Zustimmung: 

• dass ihre Daten laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ermittelt, verarbeitet und weitergeleitet werden dürfen 

 

• dass sie damit auch ihre Zustimmung geben zur Bildverarbeitung samt akustischer Information. 

• Die gesetzliche Leinen- bzw. Beißkorbpflicht ist einzuhalten.  


